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§ 365g GewO 1994 Daten aus dem
Firmenbuch

 GewO 1994 - Gewerbeordnung 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.03.2025

§ 365g.

Die Gerichte haben der Behörde Abfragen aus dem Firmenbuch mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung

zu ermöglichen. Die zur Bearbeitung des GISA erforderlichen Daten sind dem GISA auf automationsunterstütztem Weg

zur Verfügung zu stellen.

In Kraft seit 06.06.2024 bis 31.12.9999
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